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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf der 

Oö. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz-Novelle 2023 

 

 

Landesgesetz, mit dem feuer- und gefahrenpolizeiliche Vorschriften erlassen werden 

(Oö. Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz - Oö. FGPG) 

 

 

 

II. ABSCHNITT 

Vorkehrungen für die Brandbekämpfung 

§ 5 

Pflichten der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde hat nach Möglichkeit und Zumutbarkeit ausreichende Vorkehrungen zu 

treffen, die das Entstehen und das Ausbreiten von Bränden verhüten und eine wirksame 

Brandbekämpfung sicherstellen. Sie hat insbesondere dafür zu sorgen, daß 

 1. mindestens eine personell und sachlich ausreichend ausgestattete und ausreichend 

geschulte, schlagkräftige öffentliche Feuerwehr besteht; 

 2. die Brandbekämpfung durchgeführt wird; 

 3. die erforderlichen Löschmittel in ausreichender Menge jederzeit zur Verfügung stehen; 

 4. Hindernisse für die Brandbekämpfung nicht entstehen. 

(2) Die Gemeinde hat sich bei der Durchführung der Aufgaben gemäß Abs. 1, soweit eine 

besondere Sachkenntnis erforderlich ist, der Pflichtbereichskommandantin bzw. des 

Pflichtbereichskommandantendes Feuerwehrkommandanten des Pflichtbereiches und 

erforderlichenfalls sonstiger Sachverständiger zu bedienen. 

(3) Die Gemeinde hat weiters Brandmelde- und Alarmierungsstellen einzurichten, zu 

betreiben und zu erhalten. Brandmelde- oder Alarmierungsstellen sind Stellen, die für das 

Entgegennehmen und Weiterleiten von persönlich, telefonisch oder technisch übermittelten 

Brandmeldungen zuständig und durch ständige Erreichbarkeit sowie durch die erforderliche 

technische Ausstattung hiezu auch in der Lage sind. Dieser Verpflichtung kann auch dadurch 

entsprochen werden, daß mehrere Gemeinden gemeinsame Brandmelde- und 

Alarmierungsstellen betreiben oder daß deren Betrieb einer geeigneten Institution übertragen 

wird. 

IV. ABSCHNITT 

Überprüfung der Brandsicherheit von Gebäuden 

(Feuerpolizeiliche Überprüfung) 

§ 10 

Überprüfungsintervalle 

(1) Die Gemeinde hat die Brandsicherheit von Gebäuden, Anlagen und den jeweils 

dazugehörenden Grundstücken (im Folgenden kurz: Objekte) zu überprüfen, und zwar: 

 1. bei Objekten oder Objektsteilen, die der Risikogruppe (Abs. 2) angehören, in einem 

Intervall von drei Jahren, bei Vorliegen einer gewerbebehördlichen 

Betriebsanlagengenehmigung jedoch in einem Intervall von fünf Jahren; 
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 2. bei Objekten oder Objektsteilen, die nicht der Risikogruppe (Abs. 2) angehören, in 

einem Intervall von zehn Jahren; 

 3. a) bei ausschließlich Wohnzwecken dienenden Gebäuden - auch in verdichteter 

Flachbauweise - mit höchstens drei Wohnungen und deren Nebengebäuden sowie 

 b) bei diesen vergleichbaren Gebäuden und Nebengebäuden, die überwiegend 

Wohnzwecken dienen, mit Büros, Kanzleien oder sonstigen Nutzungen mit 

gleichartiger Gefährdung aus Sicht des Brandschutzes 

in einem Intervall von 20 Jahren; 

 4. bei offenkundiger Brandgefahr oder bei Vorliegen von Hinweisen auf Lagerungen oder 

bei sonstigen Umständen, die für die Brandsicherheit von Bedeutung sind und noch 

nicht Gegenstand einer feuerpolizeilichen Überprüfung waren, jederzeit. 

(2) Ein Objekt gehört der Risikogruppe an, wenn 

 1. von ihm auf Grund seiner Art, Größe, Nutzung oder der dort üblicherweise 

anzunehmenden größeren Menschenansammlung eine höhere Brandgefahr ausgeht 

als von anderen Objekten (erhöhte Brandgefahr) oder 

 2. in dem auf Grund erschwerter Evakuierungs- und Rettungsbedingungen ein erhöhtes 

Gefahrenpotential für die sich darin aufhaltenden Menschen bei einem Brand gegeben 

ist. 

(2a) Die regelmäßige Feuerpolizeiliche Überprüfung gemäß Abs. 1 Z 3 entfällt bei 

Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 (GK1 und GK2) im Sinn der „OIB-Richtlinien - 

Begriffsbestimmungen“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik vom April 2019. 

(3) Die regelmäßige Feuerpolizeiliche Überprüfung gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 kann entfallen 

 1. für Objekte oder Objektsteile, von denen keine oder nur geringe Brandgefahr ausgeht, 

insbesondere solche, in denen sich keine Feuerungsanlagen oder elektrische Anlagen 

befinden; 

 2. für sonstige Objekte oder Objektsteile, deren Brandsicherheit innerhalb des 

Überprüfungsintervalls von einer nach § 20 anerkannten juristischen Person überprüft 

und das Ergebnis der Überprüfung der Gemeinde mitgeteilt wurde. 

(4) Einer Überprüfung gemäß Abs. 3 Z 2 von Objekten oder Objektsteilen, die der 

Risikogruppe angehören, ist jedenfalls der Pflichtbereichskommandant beizuziehen. 

(5) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis über alle Gebäude der Risikogruppe in ihrem 

Gemeindegebiet zu führen und dieses ortsüblich kundzumachen. 

V. ABSCHNITT 

Vorbeugender Brandschutz 

§ 18 

Objektsbrandschutz 

(1) Der Eigentümer von Objekten der Risikogruppe (§ 10 Abs. 2) hat der Gemeinde binnen 

drei Monaten nach Fertigstellung des Objekts 

 1. die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten bekanntzugeben und 

 2. einen Brandalarmplan, einen Brandschutzplan und eine Brandschutzordnung 

vorzulegen. 

(1a) Ein Wechsel in der Person der oder des Brandschutzbeauftragten (Abs. 1 Z 1) ist der 

Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. Die Unterlagen gemäß Abs. 1 Z 2 sind nach Bedarf, 
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mindestens aber alle drei Jahre, auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen 

sowie erforderlichenfalls zu aktualisieren und der Gemeinde vorzulegen. 

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag des Eigentümers oder bei Bedarf von Amts wegen 

bescheidmäßig festzustellen, ob ein Objekt in die Risikogruppe (§ 10 Abs. 2) fällt oder nicht; 

§ 11 Abs. 2 Z 1 und 2 gilt sinngemäß. In diesem Fall beginnt die Frist gemäß Abs. 1 erst mit 

dem Eintritt der Rechtskraft des Feststellungsbescheides zu laufen. 

(3) Zum Brandschutzbeauftragten kann nur eine körperlich und geistig geeignete Person 

bestellt werden, die nachweislich hinreichende Kenntnisse im Brandschutz besitzt. Die 

Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind insbesondere: 

 - die Umsetzung des Brandalarm- und des Brandschutzplanes sowie der 

Brandschutzordnung, 

 - die entsprechende Ausbildung und Unterweisung von Personen, die sich ständig im 

Gebäude aufhalten, im Brandschutz und 

 - die Durchführung von Eigenkontrollen. 

(4) Im Brandalarmplan ist die Reihenfolge der im Brandfall zu alarmierenden Personen 

und Stellen festzulegen. 

(5) Im Brandschutzplan sind in einer vereinfachten zeichnerischen Darstellung der 

Liegenschaft, des Gebäudes oder des Gebäudeteiles die für den Brandschutz wesentlichen 

Umstände einzutragen. 

(6) In der Brandschutzordnung sind die Verhaltensregeln zur Brandverhütung, die 

organisatorischen Maßnahmen des Vorbeugenden Brandschutzes sowie das Verhalten im 

Brandfall und nach einem Brand schriftlich zusammenzufassen. 

(7) Bei Objekten der Risikogruppe, von denen auf Grund ihrer Beschaffenheit oder der Art 

ihrer Benützung eine im Vergleich zu anderen Objekten der Risikogruppe überdurchschnittlich 

hohe Brandgefahr ausgeht, hat die Gemeinde dem Eigentümer mit Bescheid die Einrichtung 

einer Brandschutzgruppe oder einer Betriebsfeuerwehr vorzuschreiben, soweit dies im 

Interesse des Vorbeugenden Brandschutzes und zu einer raschen und wirksamen 

Brandbekämpfung erforderlich ist. § 11 Abs. 2 Z 1 und 2 gilt sinngemäß; im Verfahren zur 

Vorschreibung der Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr ist überdies dem O.ö. Landes-

Feuerwehrverband Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(8) Eine Brandschutzgruppe im Sinn des Abs. 7 besteht aus Personen, die gesundheitlich 

geeignet und ausreichend geschult sind, um bei Bedarf Brandschutzmaßnahmen, 

insbesondere Maßnahmen der Ersten und Erweiterten Löschhilfe durchführen zu können. 

VI. ABSCHNITT 

Einrichtungen zum Zweck der Brandverhütung 

§ 20 

Juristische Personen, deren Zweck die Brandverhütung ist 

(1) Die Landesregierung kann eine juristische Person, deren Zweck die Brandverhütung 

ist und die über geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Abs. 2 verfügt, 

durch Verordnung anerkennen und dieser Aufgaben übertragen. 

(2) Eine anerkannte juristische Person hat insbesondere 

 - Sachverständige für die Ermittlung von Brand- und Explosionsursachen auszubilden 

und den Sicherheitsbehörden und Gerichten bei Bedarf beizustellen; 
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 - Sachverständige für Brandverhütung und Vorbeugenden Brandschutz auszubilden und 

den Bundes-, Landes- und Gemeindebehörden bei Bedarf beizustellen; 

 - die Bevölkerung über Brandverhütung und Vorbeugenden Brandschutz - insbesondere 

in elektronischen Medien, durch Vorträge, Herausgabe von Informationsmaterial und 

dgl. - aufzuklären; 

 - die Aus- und Weiterbildung sowie Information von mit Aufgaben der Brandverhütung 

und des Vorbeugenden Brandschutzes befaßten Personen durchzuführen und zu 

fördern; 

 - durch Beratung und sonstige Maßnahmen den Bau von Blitzschutzanlagen zu fördern; 

 - durch Beratung und sonstige Maßnahmen die Schadensprävention im Bereich von 

Naturkatastrophen zu fördern bzw. diese vorzunehmen; 

 - durch geeignete Maßnahmen die Durchführung von Prüfungen und Versuchen auf dem 

Gebiet der Brandverhütung, des vorbeugenden Brandschutzes und der 

Schadensprävention im Bereich von Naturkatastrophen zu fördern bzw. diese 

vorzunehmen; 

 - mit allen mit Aufgaben des Brandschutzes befaßten Behörden und Stellen - 

insbesondere mit dem O.ö. Landes-Feuerwehrverband - zusammenzuarbeiten. 

(3) Bei Wegfall der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 ist die Anerkennung von der 

Landesregierung durch Verordnung zu widerrufen. 

VII. ABSCHNITT 

Behörden; Straf-, Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 22 

Strafbestimmung 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

 1. mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen, wer 

 a) als Eigentümer eines Gebäudes, in dem sich ein Brand ereignet hat, verabsäumt, 

das Ereignis binnen drei Tagen der Feuerpolizeibehörde zu melden (§ 9 Abs. 2); 

 b) als Eigentümer den Anschlag der Verständigung zur Feuerpolizeilichen Überprüfung 

in seinem Gebäude nicht duldet (§ 12 Abs. 3); 

 c) als zur Feuerpolizeilichen Überprüfung oder zur Nachbeschau Geladener dem Leiter 

der Amtshandlung und den Sachverständigen den Zutritt verwehrt oder notwendige 

Auskünfte nicht erteilt (§ 12 Abs. 4 und § 14); 

 d) den Verpflichtungen des § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 und 1a§ 18 Abs. 1 

nicht nachkommt; 

 2. mit einer Geldstrafe bis zu 720 Euro zu bestrafen, wer 

 a) vor Abschluß der Untersuchungen an der Brandstelle Veränderungen ohne 

Zustimmung der die Untersuchung führenden Organe vornimmt (§ 8 Abs. 2); 

 b) sich unbefugt Zutritt zum abgesicherten Gelände um die Brandausbruchsstelle 

verschafft (§ 8 Abs. 3); 

 3. mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer 

 a) unter Mißachtung der allgemeinen und besonderen Pflichten des § 2 einen Brand 

verursacht; 
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 b) den Verpflichtungen gemäß § 3 Abs. 1 oder § 4a in Verbindung mit § 3 Abs. 1 nicht 

nachkommt; 

 c) den Hilfeleistungs- und Duldungspflichten gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 oder § 4a in 

Verbindung mit § 4 Abs. 1 bis 3 nicht nachkommt; 

 d) es verabsäumt, nach einem Brand die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu 

treffen und die erforderlichen Aufräumungsarbeiten durchzuführen bzw. zu 

veranlassen (§ 7 Abs. 1); 

 e) den im Bescheid getroffenen Auflagen zur Mängelbeseitigung nicht Folge leistet 

(§ 13 Abs. 1). 

(2) Einnahmen aus Strafverfahren fließen der Gemeinde zu, in der die 

Verwaltungsübertretung begangen wurde. 

 


